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Betrifft: GZ.13.462/3-III/94 
Änderung des Landesvertragslebrer­
Gesetzes 1966; Begutachtungsverfahren 

Beiliegend wer den folgende Anderungen v orgeschlagen: 
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Anderungen des Landesvertragslehrergesetzes von 1966 
Stellungnahme zum Entwurf 

Die Novelle zum VBG 1966 mUßte zwei weitere Punkte enthalten: 

1. Möglichkeit der "Mitverwendung" von Landesvertragslehrern im 
Bereich der Lehreraus- und Lehrerfortbildung, wie dies im LOG 
(§ 22 Abs.l) fUr pragm. Lehrer vorgesehen ist. 

BegrUndung: Durch die immer erst später mögliche Pragmatisie­
rung ist die Zahl der Vertrags lehrer im fortgeschrittenerem 
Dienstalter schon relativ groß. Diese Vertrags lehrer können 
dzt. nicht so wie ihre pragmatisierten Kolleginnen und 
Kollegen im Bereich der Lehreraus- und Lehrerfortbildung 
mitverwendet werden. 

2. In den §2Ä Abs.8 und §46 Abs.7 muß der jeweils vorletzte 
Satz lauten: 
" ..... , ist dies nicht der Fall, so gebUhrt ihnen eine Er­
gänzung auf diese BezUge, höchstens jedoch im Ausmaß von 49% 

dieser BezUge." 
BegrUndung: Wird eine Vertragslehrerin während eines Mutter­
schaftskarenzurlaubes wieder schwanger. so hat sie Anspruch 
auf Wochengeld in der Höhe des 1,8fachen Karenzgeldes. Die 
dzt. Rechtslage bedingt, daß der Dienstgeber die Differenz 
zwischen Wochengeld und fiktiven Bezügen auszahlen muß. Ist 
diese Differenz größer als 50% der BezUge, so ruht aufgrund 

des § 166 ASVG das Wochengeld; der Dienstgeber ist zur 
Zahlung der vollen BezUge verpflichtet. Dies hat zur Folge, 

daß nicht lUckenlos, also ohne Dienstantritt. wieder Anspruch 
auf Karenzgeld vorn Arbeitsamt besteht. sondern dle sog. 
Anwartschaft von 20 Wochen erfUllt werden muß. Es ist jedoch 
in der Praxis [vor allem im Lehrbereich) organisatorisch kaum 

möglich, an einer Schule genau zum Zeitpunkt der Beendigung 
des Beschäftigungsverbotes fUr etwa 4 Wochen den Dienst anzu­
treten. 
Die Ergänzung des vorgeschlagenen Halbsatzes " .... höchstens 
jeoch im Ausmaß von 49% dieser BezUge" (- diese Formulierung 
scheint auch im VBG des Landes oö. § 29 Abs.8 auf) wUrde 
geWährleisten. 

o daß ohne Dienstantritt nach der Schutzfrist wieder Anspruch 

auf Karenzgeld besteht und 

o daß sich der Bund finanzielle Leistungen erspart. die 
eigentlich Verpflichtung der Gebietskrankenkasse wären. Zur 
Zeit erspart sich die GKK in den aufgezeigten Fällen das 
Wochengeld. wodurch sich die finanzielle Verpflichtung des 

Bundes entsprechend erhöht. 

I 

'( {e(Ce\' Je cL.; ( 
Pr ;� �r-n� Ml'��-l .I. "_" .. . .L." . C.! .;:.. 1_·L1o. 

Bundesobmannstellvertreter 
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